
E U R O P A – S P I E G E L   Nr: 71  /  April 2004

Termine
Jeden ersten Samstag im Monat von 10:00 bis 12:00 Uhr Sprechstunde im Europa-Haus am Viehmarkt.

Mi. 5.Mai  Europatag
Podiumsdiskussion zur Europawahl im Rathauskeller Hammelburg
Beginn: 19:30 Uhr

Fr. 7. Mai – Sa. 8. Mai
53. ordentliche Landesversammlung in München
(nur für  Delegierte)

Die. 1. Juni – So. 13. Juni  (Pfingstferien)
Große Entdeckungsreise in das Baltikum mit St. Petersburg (ausgebucht)

Sa. 5. Juni 2004
Informationsstand zur EUROPA-Wahl 2004 am Hammelburger Marktplatz mit
„Preisrätsel zu EUROPA“
9:00 bis 12:00 Uhr

So. 13. Juni 2004
Wahl des Europa – Parlaments

So. 1. August Politischer Frühschoppen zum Thema:
„Europäisches Jahr des Sports in der Erziehung“
Es referiert Vorstandsmitglied Winfried Benner im EUROPA-Haus am Viehmarkt
Beginn: 10:00 Uhr

Mo. 30. August – Sa. 11. September
2. Große Entdeckungsreise in das Baltikum mit St. Petersburg
Es sind noch einige Plätze frei.
Fordern Sie die Ausschreibungsunterlagen an bei Edgar Hirt, Tel. 09732-783432.

Sa. 19. September – Fr. 24. September
Herbstreise in das Piemont (Italien) – Land der Feinschmecker (ausgebucht)

So. 7. November Politischer Frühschoppen zum Thema:
„EUROPA im Spiegel der Presse“
Referent: Dieter Galm, Mitglied des Beirates
Beginn: 10:00 Uhr im EUROPA-Haus am Viehmarkt

Für weitere Kultur- und Informationsfahrten, die kurzfristig ins Programm aufgenommen werden, beachten
Sie bitte die Ausschreibungen in der Tagespresse bzw. unsere Internet-Seite unter www.eu-hammelburg.de
Außerdem werden im Laufe des Jahres noch Europäische Seminare und Vorträge angeboten.

Herausgegeben von der Europa-Union Kreisverband Hammelburg, Viehmarkt 5, 97754 Hammelburg, Postfach 1115
Telefon (EUROPA-Haus): 09732-785614 e-mail: info@eu-hammelburg.de

Vorsitzender Edgar Hirt Bahnhofstr. 19 97754 Hammelburg Tel. 09732-783432 Fax: 783433
Stellv. Vorsitzende Dieter Lotze Frühlingsstr. 16 97727 Fuchstadt Tel. 09732-5237

Hans-Dieter Scherpf Georg-Horn-Str. 11 97762 Hammelburg Tel.:09732-4161
Schatzmeister August Oschmann Königsberger Str. 5 97762 Hammelburg Tel. 09732-2502
Geschäftsführer Lothar Günther Oberfelder Str. 2a 97762 Hammelburg Tel. 09732-4770 Fax: 4770
Zusammengestellt Josef Schellenberger Weberstr. 56 97762 Hammelburg Tel. 09732-79312 Fax: 79313



Saale-Zeitung 30.12.2003

Mitgliederbewegung:

Eintritte: Deier Ernst, Stadtkyll Verstorben: Leonhard Lina, Frankfurt / Main
Hölzer Elisabeth, München Thiel Mathias, Fuchsstadt
Kater Hans, Hammelburg
Schaffelhofer Guido, Fuchstadt
Thums Siegfried, Frankfurt / Main
Thums Sigrid, Frankfurt / Main
Vaessen Johann, Oberthulba
Vaessen Waltraud, Oberthulba
Willingstorfer Elvira, Neuwirtshaus

Saale-Zeitung 6.11.2003

Mitgliederstand April 2004

- 463 -



Saale-Zeitung 8.1.2004 Saale-Zeitung  6.4.2004

Das Europäische Parlament: Stimme der Bürger
• Das Europäische Parlament vertritt die Völker

der Europäischen Union.
• Es wird alle 5 Jahre in allgemeinen Wahlen

gewählt.
• Es entscheidet über die Verabschiedung von

europäischen "Gesetzen" zusammen mit dem
Ministerrat der Europäischen Union.

• Es verabschiedet den Haushaltsplan der EU.
• Es kontrolliert die Europäische Kommission

und beschließt die Ernennung des Präsidenten
der Europäischen Kommission.

• Das Parlament übermittelt Forderungen und
Empfehlungen zu allgemeinen politischen
Leitlinien an den Europäischen Rat der Staats-
und Regierungschefs der EU



Saale-Zeitung 16.03.2004

Saale-Zeitung 16.03.2004



Ehrungen bei der Mitgliederversammlung 2004

Stv. Vorsitzender Karl Götschel
ehrte Ingrid Brust für 20-jährige
Mitgliedschaft mit der silbernen
Ehrennadel des Kreisverbandes

Mit der bronzenen
Ehrennadel für 10-jährige
Mitgliedschaft wurden
ausgezeichnet v.links
Lieselotte Brockmann,
Josef Siewers,
Helene Gräf,
Rita Siewers und
Alfred Lutz.

Vorsitzender Edgar Hirt
verabschiedete seinen
engagierten Stellvertreter
Karl Götschel sowie das
Gründungs- und Ehrenmitglied
Winfried Gößmann aus dem
Kreis der Vorstandschaft.

Europa betrifft uns alle: darum wählen gehen !
• Immer mehr Gesetze, die "in Brüssel" beschlossen werden, haben

unmittelbare Auswirkungen auf jede Bürgerin und jeden Bürger.
• Europa braucht eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
• Die Erweiterung der Europäischen Union beginnt in 2004 und wird

Europa nachhaltig verändern.
• Das „Europa der Regionen“ verleiht jeder Region ihre eigene Stimme und

betont die Vielfältigkeit der Gemeinschaft.



Saale-Zeitung 3.4.2004

Gruppenfoto nach den Neuwahlen bei der Bezirksversammlung in Gemünden (von links): Geschäftsführer Stephan May,
Schatzmeister Dieter Lotze, stellv. Vorsitzende Edgar Hirt und Anton Halbig, 1. Vorsitzender Hubert Klebing, stellv.
Vorsitzender Edgar Schuck und Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Siefert.   Foto: Benner



Neuwahlen am 12. März 2004
für die Zeit von 2004 bis 2006

EUROPA UNION KREISVERBAND HAMMELBURG e.V

Anwesende, wahlberechtigte Mitglieder 115
Gewählt wurden

in den Gesamtvorstand
als Vorsitzender: Edgar Hirt

als stellvertretende Dieter Lotze
Vorsitzende: Hans-Dieter Scherpf

als Geschäftsführer: Lothar Günther (vom Vorstand bestellt)

als Schatzmeister: August Oschmann

als Beisitzer: Doris Tobisch
Winfried Benner
Josef Schellenberger

in den Beirat
als Kassenprüfer: Heinz Zacharias

Wolf-Dieter Bogner

als Schriftführerin: Monika Götschel

als stellv. Schatzmeisterin: Ulrike Bach

als weitere Mitglieder: Oskar Böhm Norbert Kühnl
Dietmar Feist Ingelore Mai
Dieter Galm Norbert Möller
Christa Hannawacker Hans Rohrsetzer
Ernst Heil Rita Schaupp
Edgar Hoch Ingrid Scherpf
Peter Husch Dr. Hilmar Weidling

als Delegierte
zur Bezirksversammlung:

Die 8 Mitglieder des Gesamtvorstandes sowie die beiden Kassenprüfer 

weitere Delegierte und Ersatzdelegierte nach schriftlicher Wahl

Dietmar Feist Ulrike Bach
Monika Götschel Ingrid Scherpf
Christa Hannawacker Inge Löpsinger
Oskar Böhm Rita Schaupp
Peter Husch Ernst Heil
Norbert Möller Edgar Hoch
Dieter Galm Hans Rohrsetzer
Dr. Hilmar Weidling Ingelore Mai
Norbert Kühnl

zur Landesversammlung:

Die 8 Mitglieder des Gesamtvorstandes sowie die beiden Kassenprüfer.
Ersatzdelegierte sind die gewählten Delegierten zur Bezirksversammlung
nach der Rangfolge ihres Wahlergebnisses.



Abiturienten im EUROPA - HAUS

Die Abschlussklasse des Frobenius-Gymnasiums besuchte unter Leitung ihres Betreuungslehrers Josef Lindner am 2. 4. 2004 das
EUROPA-HAUS am Viehmarkt. Vorstandsmitglied Winfried Benner und Geschäftsführer Lothar Günther führten durch das Haus,
erläuterten Ziele, Aufgaben der Europa-Union Deutschland und diskutierten mit den Gästen aktuelle Fragen der Europa-Politik wie Beitritte,
Europawahl und Aktivitäten vor Ort.

Frühjahrsreise der Europa Union war ein
Kulturerlebnis ersten Ranges
Die Westküste der Türkei, südlich von Izmir war Ziel der diesjährigen Kultur- und Erlebnisreise der Europa Union, Kreisverband Hammelburg.
Zu der exzellenten Vorbereitung der Reise durch den Vorsitzenden Edgar Hirt kam das Glück, einen Reiseführer gefunden zu haben, der als
Germanist sachkundig und spannend erzählen konnte, als Türke diesem Landstrich besonders zugetan war und sich durch theologische und
archäologische Kompetenz auszeichnete.Vom Wetter begünstigt, bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen zwischen 15 und 15 Grad
besichtigten die Teilnehmer Weltkulturerbe in großer Zahl. Ausgangspunkt für 5 Tagesausflüge war ein 5 Sterne – Hotel unweit von Ephesus.
Keiner der Teilnehmer hatte sich Ephesus so eindrucksstark vorgestellt: de Marmorstrasse, den Marktplatz (Agora), das große Theater, den
Tempel des Hadrian und die gewaltige Celsus- Bibliothek. Wie Smirna und die anderen antiken Städte wurde auch Ephesus schon im 11.Jh. v.
Chr. gegründet. Unter den Römern stieg es dann zur größten Stadt zwischen Rom und dem ägyptischen Alexandria auf. Die Verlandung des
Hafens brachte in der Spätantike den Niedergang, die Menschen zogen in die türkisch Selcuk genannte Nachfolgesiedlung. So konnten große
Teile von Ephesus freigelegt werden. Wohltuend war mit welcher Toleranz unser muslimischer Reiseführer Ismail das Haus der Mutter Maria, 4
km von Ephesus entfernt, beschrieb und über den Apostel Johannes berichtete, der in Selcuk in der Johannes Basilika beigesetzt sein soll, wenige
Schritte von der Isa Bey Moschee entfernt.Auch auf den Spuren des heiligen Paulus wandelnden die Teilnehmer und ließen sich die Briefe des
Heiligen an die Epheser verdeutlichen. Weitere Reiseziele waren Priene und Milet, die sich zu ihrer Blütezeit im 1.Jt.v.Chr. als Hafenstädte
gegenüberlagen. Heute hat der Mäander Fluss das Meer zugeschüttet. Priene am Hang zeigt seine Ruinen deutlicher als Milet, das großteils im
Grundwasser versunken ist. Zu Milet gehörte aber das berühmte Orakelheiligtum Didyma, 20 km südlich, wo im Hellenismus der monumentalste
Tempel der griechischen Welt geplant wurde. Obwohl der Bau nicht vollendet wurde, zählen seine Ruinen zum Besten, was die Türkei an
Antikem zu bieten hat.Ein weiterer Ausflug ging nach Bergama, die einstmals wichtigste Stadt des hellenistischen Kleinasiens. Pergamons
Könige regierten von der prachtvollen Residenzburg aus das Gebiet von Ankara bis Antalya. Ausgangspunkt für die Besichtigung war die Untere
Agora. Das Gymnasium gilt als das Größte der Antike. Weiter ging es zum Demeter- Heiligtum. Dann wurde über antikes Pflaster die Stätte des
Pergamon Altars ( seit über 100 Jahren in Berlin ) und damit der vielbesuchte Obere Burgberg erreicht. Für die nur spärlichen Überreste der
antiken Bauwerke entschädigt der Weitblick vom 355 m hohen Burghügel. Wieder aufgebaut wurde das monumentale Trajaneum auf der
obersten Kuppe der Burg. Die zweite Hauptsehenswürdigkeit wird durch die engen Treppengänge eines byzantinischen Turms am Westende des
Hofes um das Athena Heiligtum erschlossen: das Theater (3.Jh v.Chr.). Auf seinen über 80 Sitzbänken fanden annähernd 10 000 Zuschauer
Platz; in der obersten Reihe saßen sie 37 m hoch über der Bühne zur Theater- Terrasse. .Ein Sonntag in Izmir, dem antiken Smyrna, zeigte die
nach Westen ausgerichtete moderne Türkei. Nicht nur, dass der Euro das allgemeine Zahlungsmittel ist, Kopftuchträgerinnen hatte man den
Eindruck, waren in nicht größerer Zahl zu sehen als in einer deutschen Industriestadt.Unvergesslich bleibt die Landschaft mit ihren Oliven- und
Orangenhainen in den fruchtbaren Schwemmlandebenen der Flusstäler. In Erinnerung bleibt die Küste mit ihren unzähligen Buchten und die
tiefblaue Ägäis. Leider verschandelt auch die Türkei ihre Küste mit Urlaubsdomizilen und plant völlig am Markt vorbei.Auf der Heimfahrt
dankte Herma Klünspies, Edgar Hirt in Gedichtform für die perfekte Organisation und den Reiseteilnehmern für die Harmonie in der Gruppe.



am 5. Mai 2004
Beginn um 19:30 Uhr im

Rathauskeller Hammelburg

Europa-Union
 Kreisverband Hammelburg e.V.

www.eu-hammelburg.de

Dr. Michael Bärmann
Dipl. Biologe

München
Bündnis 90 / Grüne

Brigitte Meyerdierks
Dipl. Verwaltungswirtin

Bad Brückenau
CSU

Kerstin Westphal
Sozialpädagogin

Schweinfurt
SPD

Dr. Rolf Ringert
Kinderarzt
Alzenau
FDP

Diskussionsrunde mit Kandidaten zur Wahl des EUROPA–Parlaments

Europa betrifft uns alle: darum wählen gehen !
• Immer mehr Gesetze, die "in Brüssel" beschlossen werden, haben

unmittelbare Auswirkungen auf jede Bürgerin und jeden Bürger.
• Europa braucht eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
• Die Erweiterung der Europäischen Union beginnt in 2004 und wird

Europa nachhaltig verändern.
• Das „Europa der Regionen“ verleiht jeder Region ihre eigene Stimme und

betont die Vielfältigkeit der Gemeinschaft.

Nicht vergessen !:

Termin zur EUROPA-Wahl 2004
Sonntag 13. Juni



Europa - Union Kreisverband Hammelburg e. V.
Satzung

Ausgabe: März.2004 Seite 1

§1     Name, Sitz, Geschäftsjahr
1) Der Verein führt den Namen "Europa - Union Kreisverband Hammelburg e.V.", im folgenden als EU-

Hammelburg bezeichnet. Er ist ordentliches Mitglied im Landesverband Europa-Union Bayern e. V.

2) Der Sitz des Vereins ist Hammelburg.

3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4) Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

§2     Zweck, Programm und Ziel
1) Die EU-Hammelburg ist eine überparteiliche und überkonfessionelle politische Organisation.

2) Unter voller Wahrung ihrer geistigen, politischen und organisatorischen Unabhängigkeit ist die EU-
Hammelburg bestrebt, die öffentliche Meinung für die föderative und demokratisch-rechtsstaatliche
Vereinigung der europäischen Völker zu gewinnen. Die EU-Hammelburg arbeitet im Rahmen der
Europäischen Bewegung mit anderen Verbänden zusammen, die eine föderative und demokratisch-
rechtsstaatliche Vereinigung der europäischen Völker anstreben.

3) Zum Aufgabengebiet der EU-Hammelburg zählen auch grenzüberschreitende Partnerschaften und
Begegnungen mit dem Ziel, den europäischen Gedanken zu fördern.

§3     Gemeinnützigkeit
1) Der EU-Hammelburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die EU-Hammelburg fördert die
internationale Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten, die Kultur und den Völkerverständigungsge-danken.
Es dürfen keine Mittel für die unmittelbare oder mittelbare Förderung politischer Parteien verwendet werden.

2) Jede auf wirtschaftlichen Gewinn zielende Tätigkeit ist ausgeschlossen. Mittel des Vereins dürfen nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke.

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der EU-Hammelburg fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4) Bei Auflösung der EU-Hammelburg oder  Wegfall seines steuerbegünstigenden Zweckes fällt das
Vermögen des Vereins an die Stadt Hammelburg, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§4     Mitgliedschaft
1) Die ordentliche Mitgliedschaft in der EU-Hammelburg kann erworben werden:

a) von natürlichen Personen (natürliche Mitglieder)

b) von Personenvereinigungen sowie von juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts
(korporative Mitglieder).

§5     Aufnahme und Beginn der Mitgliedschaft
1) Die ordentliche Mitgliedschaft wird dadurch erworben, dass der Gesamtvorstand mit Zustimmung des

geschäftsführenden Landesvorstandes den schriftlichen Aufnahmeantrag annimmt.
2) Die Mitgliedschaft beginnt mit Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages.

§6     Rechte und Pflichten
1) Jedes Mitglied erhält eine auf seinen Namen lautende Mitgliedskarte und die Satzung.

2) Die Mitglieder haben Sitz-, Rede- und Antragsrecht in der Mitgliederversammlung. Stimmberechtigt ist jedes
natürliche Mitglied, das seine Beitragspflicht erfüllt hat. Stimmrechtsvertretung oder -übertragung ist nicht
zulässig. Wählbar ist jedes natürliche Mitglied, das mindestens drei Monate der EU-Hammelburg angehört.

3) Anmeldungen von Mitgliedern zu Informations-, Kultur- und Auslandsfahrten sowie Seminaren, werden
bevorzugt behandelt.

4) Die Rechte aus der Vereinszugehörigkeit sind nicht übertragbar.

§7     Ende der Mitgliedschaft
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1) die Mitgliedschaft endet durch:
a) Austritt, Ausschluss oder Tod;
b) Auflösung (betrifft korporative Mitgliedschaft)

2) Die Beendigung der Mitgliedschaft durch Austritt ist nur zum Jahresende möglich und muss bis spätestens
30.September unter Rückgabe der Mitgliedskarte schriftlich gegenüber der EU-Hammelburg angezeigt
werden.

3) Der Ausschluss eines Mitglieds ist zulässig, wenn es
a) gegen die Satzung der EU-Hammelburg oder übergeordneter Verbände verstößt,
b) Programm und Zweck der EU-Hammelburg grob gefährdet oder durch sein Verhalten das öffentliche

Ansehen der EU-Hammelburg schädigt oder
c) das Mitglied trotz Zahlungsaufforderung und Mahnung mit seinem Vorjahresbeitrag  im Rückstand ist.

4) Der Ausschluss muss mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Gesamtvorstandes
beschlossen werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung des geschäftsführenden Landesvorstandes.

5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Der Ausschluss ist unter Darlegung der Gründe und dem Nachweis der Zustimmung des
geschäftsführenden Landesvorstandes durch eingeschriebenen Brief oder durch öffentliche Zustellung
mitzuteilen. Er wird mit Zugang dieser Mitteilung wirksam.

6) Das Mitglied kann binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung gegen den Ausschluss Berufung beim
Landesschiedsausschuss einlegen.

§8     Mitgliedsbeitrag
1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus den von der Landesversammlung zu

beschließenden sowie aus den an übergeordnete Verbände abzuführenden Beitragsanteilen. Die
Mitgliederversammlung kann höhere Beiträge festlegen.

2) Der Beitrags korporativer Mitglieder wird zwischen dem Mitglied und dem Vorstand der EU-Hammelburg
vereinbart.

3) Der Beitrag wird grundsätzlich durch Bankeinzugsverfahren eingehoben.

4) Umlagen können nur durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden bereits geleistete Beiträge nicht zurückerstattet.

§9     Organe
1) Die Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand im Sinne des § 26 BGB,
b) der Gesamtvorstand,
c) die Mitgliederversammlung,
d) der Beirat.

§10   Vorstand und Gesamtvorstand
1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden,
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden
c) und dem Schatzmeister.

2) Der Vorsitzende vertritt die  EU-Hammelburg alleine gerichtlich und außergerichtlich, die übrigen Mitglieder
des Vorstandes jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Vorstandes.

3) Zum Gesamtvorstand gehören neben den Mitgliedern des Vorstandes
a) drei weitere Mitglieder
b) und die Ehrenvorsitzenden

4) Der Gesamtvorstand bestellt einen Geschäftsführer. Dieser gehört mit allen Rechten dem Gesamtvorstand
an, solange er ehrenamtlich tätig und Mitglied der EU-Hammelburg ist.
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§11   Vorstandswahl
1) Der Gesamtvorstand wird für zwei Jahre gewählt. Die Amtszeit endet jedoch erst mit Ablauf der Sitzung in

der die Neuwahl vorgenommen wurde. Nach Ablauf von 30 Monaten nach der Wahl kann der
übergeordnete Verband  (Landesverband Europa Union Bayern e.V.) zu einer Mitgliederversammlung mit
Neuwahlen einladen. Ein vom Gesamtvorstand vorgeschlagenes und in der Versammlung nicht
anwesendes Mitglied kann nur gewählt werden, wenn es die Bereitschaft zur Annahme der Wahl vorher
schriftlich erklärt hat.

2) Scheidet eines der drei weiteren Mitglieder des Gesamtvorstandes während der Wahlperiode aus, so ist der
Gesamtvorstand berechtigt, kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung den vakant
gewordenen Posten zu besetzen.

§12   Geschäftsführung
1) Der Gesamtvorstand führt die Geschäfte im Rahmen dieser Satzung.

2) Er ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

4) Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

5) Über jede Sitzung, auch über ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen, ist Protokoll zu
führen und vom Vorsitzenden und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen. Beschlüsse sind wörtlich
aufzunehmen.

6) Die Sitzungen des Gesamtvorstandes sind vertraulich, soweit ihr Inhalt vorher nicht ausdrücklich für die
Öffentlichkeit bestimmt ist.

§13   Mitgliederversammlung
1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich statt.

2) Zu dieser  Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich einzuladen.

3) Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten:
a) Bericht des 1. Vorsitzenden
b) Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
c) Berichte der Ausschussvorsitzenden
d) Anträge aus dem Kreis der Mitglieder
e) Entlastung des Gesamtvorstandes
und soweit erforderlich:
f) Satzungsänderungen
g) Neuwahl des Gesamtvorstandes
h) Neuwahl der Kassenprüfer
i) Neuwahl des Beirates
j) Neuwahl der Delegierten zur Bezirks- und Landesversammlung
k) Verschiedenes

4) Anträge für die Mitgliederversammlung sind beim 1. Vorsitzenden spätestens 8 Tage vor der
Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.

5) Dringlichkeitsanträge werden nur behandelt, wenn diesen die Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit zustimmt.

6) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist, abgesehen in den Fällen des §20, ohne Rücksicht auf die Zahl
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, wenn sie gemäß Absatz 2  einberufen wurde.

7) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, sofern sie ihrer Beitragspflicht nach §8 dieser Satzung nachgekommen
sind.

8) Mitglieder unter 16 Jahren sind in der Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt.

§14   Außerordentliche Mitgliederversammlung
1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat der 1. Vorsitzende einzuberufen, wenn dies der

Gesamtvorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschließt, oder wenn ein Fünftel der stimmberechtigten
Mitglieder dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich fordert.

2) Für die Einbringung von Anträgen gelten die Bestimmungen der ordentlichen Mitgliederversammlung.
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§15   Beirat
1) Der Beirat besteht aus dem stellvertretenden Schatzmeister, dem Schriftführer, zwei Kassenprüfern,

weiteren Mitgliedern und den Ausschussvorsitzenden.

2) Die Zahl der Beiräte wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

3) Die Ausschussvorsitzenden sind automatisch Mitglieder des Beirates.

4) Beiräte, die nicht in der Mitgliederversammlung gewählt werden können, werden im Laufe der Wahlperiode
vom Gesamtvorstand eingesetzt.

5) Die Beiratsmitglieder sind mindestens einmal im Halbjahr zu einer Sitzung zu laden.

§ 16  Ausschüsse
1) Der Vorstand kann für Arbeitsgebiete Ausschüsse bilden und Aufgaben übertragen.

2) Vorsitzender der Ausschüsse ist der 1. Vorsitzende. Er kann die Leitung einem Ausschussmitglied
übertragen. Dieses ist dann Beiratsmitglied.

§17   Kassenprüfer
1) Die von der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer haben das Recht, jederzeit die

gesamten finanziellen Vorgänge zu überprüfen. Sie sind verpflichtet, über ihre Tätigkeit in der
Mitgliederversammlung zu berichten.

2) Beanstandungen und Verbesserungsvorschläge sind unverzüglich dem Gesamtvorstand zu unterbreiten.

3) Sie haben die Entlastung des Gesamtvorstandes zu beantragen.

§18   Ehrungen
1) Wer hervorragende Verdienste um die EU-Hammelburg erworben hat, kann vom Gesamtvorstand zum

Ehrenmitglied ernannt werden. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden obliegt der Mitgliederversammlung.

2) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende haben alle satzungsmäßigen Rechte; von der Beitragspflicht sind sie
befreit.

3) Die Verleihung der bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadel erfolgt durch den Gesamtvorstand in
Würdigung langjähriger Mitgliedschaft und besondere Verdienste um die EU-Hammelburg. (Näheres regelt
die Ehrenordnung).

§19      Satzungsänderungen
1) Satzungsänderungen können in der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung

beschlossen werden.

2) Erforderlich ist, dass zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen.

§20      Auflösung
1) Die Auflösung der EU-Hammelburg erfordert eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder und

kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen.

2) Die Tagesordnung darf nur diesen Punkt enthalten.

3) Die Abstimmung über die Auflösung muss geheim erfolgen.

§21   Schlussbestimmung
1) Die EU-Hammelburg übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die Mitglieder bei Veranstaltungen und

Reisen erleiden.

2) Für Abhandenkommen von Geld und Gegenständen bei Veranstaltungen und Reisen wird von der EU-
Hammelburg kein Ersatz geleistet.

3) Die Satzung vom 22.4.95 wurde in der Mitgliederversammlung am 12.3.2004 geändert und neu gefasst.
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